
 

 

Reit- und Fahrverein Lautertal e. V. 
Alte Brücke 4, 67734 Katzweiler 
Internet: www.rfv-lautertal.de 
E-Mail: rfv-lautertal@gmx.de 
 
 

Antrag auf Förderung von Fort-, Aus- und Weiterbildung 
 
Nach Beschluss der Vorstandschaft des Reit- und Fahrverein Lautertal e. V. wird die Fort-, Aus- und 
Weiterbildung der Vereinsmitglieder mit einem Geldbetrag von 15,-- Euro pro Kalenderjahr und Mit-

glied gefördert. Der Schwerpunkt der Weiterbildung muss im reit- und pferdesportlichen Bereich lie-
gen. Gefördert werden können offizielle Veranstaltungen des Landessportbundes oder anderer öffent-
lich-rechtlicher Träger; ebenso auf Privatinitiative organisierte und durchgeführte reitsportliche Akti-
vitäten (z. B. Dressur- und Springunterricht, Berittführerlehrgang usw.). Bedingung zum Erhalt dieses 
Betrages ist, dass die Fort-, Aus- und Weiterbildung von einer entsprechend qualifizierten Person (z. B. 
Reitlehrer/in) durchgeführt wird. 
 
 
Hiermit wird die Teilnahme an einer Weiterbildungsveranstaltung bestätigt; die Genehmigung wurde 
vorab erteilt: 
 
__________________________________________________________________________________ 
(genaue Bezeichnung der Veranstaltung, Veranstaltungsort) 

 
genehmigt vom Reit- und Fahrverein Lautertal e. V.: ________________________________________ 
               (Datum, Unterschrift vertretungsberechtigter Vorstand) 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vom Lehrgangsleiter/der Lehrgangsleiterin auszufüllen 
 
Die Veranstaltung wurde durchgeführt von: 
 
Herrn/Frau _________________________________________________________________________ 
 
Qualifikation ___________________________________ Lizenz-Nr. ___________________________ 
 
Betrag erhalten: _____________________________________________________________________ 
    (Datum und Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin) 
 
Ausgabe gebucht am/von: ____________________________________________________________ 
 

ACHTUNG: 

Der Förderbetrag muss vor Beginn der Veranstaltung durch den Vorsitzenden oder dessen Ver-

treter genehmigt werden. 

Ein Rechtsanspruch auf den Förderbetrag besteht nicht, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


